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Aktuelle Information zum KUG 2021 
 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat hierzu am 23.12.2020 die Fachliche Weisung "Regelungen zum Verfahren 
Kurzarbeitergeld für das Jahr 2021" veröffentlicht (Nr. 202012024, vgl. Anlage; die Weisung ist auch abrufbar 
unter www.arbeitsagentur.de > Über uns > Veröffentlichungen > Weisungen nach laufender Nummer). Die 
Weisung richtet sich an die Agenturen für Arbeit (AA) und ist insofern vom Rechtscharakter einem BMF-Schrei-
ben vergleichbar.  
In der Weisung werden untergesetzliche Verfahrensvereinfachungen des Jahres 2020 zum KUG bis 31.12.2021 
verlängert und weitere Regelungen getroffen. Folgende Punkte sind hervorzuheben:  
 
¾ Einbringung von Urlaub 
Nach einer bis zum 31.12.2020 befristeten Sonderregelung hatte die BA im Jahr 2020 davon abgesehen, die 
Einbringung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur Vermeidung von Kurzarbeit zu fordern. 
Diese Sonderregelung wurde nicht verlängert. In der Konsequenz ist ab dem 1.1.2021 nicht verplanter Urlaub 
aus dem laufenden Urlaubsjahr grundsätzlich zur Vermeidung von Kurzarbeit einzubringen. Vorrangige Ur-
laubswünsche der Arbeitnehmer dürfen jedoch nicht entgegenstehen.  
Zum Umgang mit Resturlaub aus dem Jahr 2020 sollen laut Weisung zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden 

sein: 
• Eine Übertragung des Urlaubs in das Folgeurlaubsjahr (also 2021) ist aufgrund einer arbeits- oder tarifvertrag-

lichen Regelung möglich: Sofern noch übertragene Resturlaubsansprüche vorhanden sind, sind diese zur 
Vermeidung von Arbeitsausfällen einzusetzen. Arbeitgeber mit Beschäftigten, die noch „alte“ und bisher 
unverplante Urlaubsansprüche haben, deren Verfall droht, sollten deshalb den Antritt dieses Urlaubs in Zei-
ten mit Arbeitsausfall im Betrieb vereinbaren. Vorrangige Urlaubswünsche der Beschäftigten gehen dabei 
vor. 

• Eine Übertragung des Urlaubs in das Folgeurlaubsjahr (also 2021) ist wegen Fehlens einer arbeits- oder tarif-
vertraglichen Regelung nicht möglich: Diese Urlaubsansprüche sind laut Weisung wingend zur Vermeidung 
der Kurzarbeit spätestens bis zum Ende des Urlaubsjahres einzubringen. (Anmerkung: Es ist unklar, welche 
Konstellation damit gemeint sein soll. Denn wenn eine Übertragung des Urlaubs nicht möglich ist, verfällt 
er, und wäre eigentlich 2020 einzubringen gewesen. Dagegen sprich aber die Regelung, dass Urlaub grund-
sätzlich bis 31.12.2020 nicht zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt werden musste.) 
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¾ Arbeitsausfälle an Sonn- und Feiertagen 
Ein Anspruch auf KUG für Arbeitsausfälle an Sonn- und Feiertagen besteht nur, wenn die betreffenden Arbeit-
nehmer/innen an diesen Tagen gearbeitet hätten. Hierzu ist die vorgesehene Diensteinteilung nachvollziehbar 
darzustellen, z. B. anhand von Dienst- oder Einsatzplänen. 
 
¾ Zeitpunkt der Antragsstellung 
In der Regel wird gleichzeitig mit der Entgeltabrechnung eine Abrechnung des KUG erstellt. Diese Anträge kön-
nen nunmehr auch vor Ablauf des Monats ohne weitere Erklärungen des Arbeitgebers an die BA übermittelt 
werden. Bislang gab es in solchen Fällen „vorzeitiger“ Übermittlungen (also Übermittlungen vor Ablauf des Mo-
nats, für den KUG beantragt wird) Rückfragen und z. T. sogar Rücksendungen seitens der AA. Das sollte sich mit 
der aktuellen fachlichen Weisung der BA nun erledigt haben.  
Sofern sich in diesen Fällen zwischen Übermittlung und Monatsende noch Änderungen ergeben, ist der Leis-
tungsantrag mit einem Korrekturantrag mit der nächsten Entgeltabrechnung zu korrigieren. 
 
 



 

 

 

Weisung 202012024 vom 23.12.2020  Regelungen 
  

Laufende Nummer:  202012024   

  GR 22/QUB1  75095 / 75106 / 75110/ 75165 / 3403 / 3304 / 5400.1  

  23.12.2020   
  31.12.2021   

SGB II:  nicht betroffen   
SGB III:  Weisung   
Familienkasse:  nicht betroffen   

Bezug:   

Aufhebung von Regelungen:   

 Weisung 202003015 vom 30.03.2020  
31.12.2020  

 
Zusammenfassung:  
Soweit erforderlich werden die untergesetzlichen Verfahrensvereinfachungen des 
Jahres 2020 
Regelungen getroffen.   

1. Ausgangssituation  
Mit Weisung 202003015 vom 30.03.2020 wurden befristet bis 31.12.2020 Vereinfachungen 

 

is 
 

2. Auftrag und Ziel  

 



 

 

 

2.1 Verfahrensvereinfachungen 

Die mit Weisung 202003015 vom 30.03.2020 getroffenen Verfahrensvereinfachungen 
werden ab dem 01.01.2021 teilweise aufgehoben.  

Der Kurzantrag 

Kurzantrag nicht genutzt werden. 

andauernden Schlechtwetterzeit 2020/21 gelten erst ab 01.04.2021 wieder folgende 
Regelungen: 

 erstellen. 

 Leistungsberatungen nach Ziffer 4.8 der Fachlichen Weisungen zum Verfahren 
finden statt. 

 

 insbesondere vor dem 

werden. 

2.2 Umwandlung von Sonderzahlungen 

Durch 

Jahressonderzahlung das laufende monatliche reg
 

Die
(Soll- und ggf. Ist-   

2.3 Urlaub 

Zum Umgang mit Resturlaub sind zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden:  

 ist aufgrund einer arbeits- 
 



 

 

 

verfallen drohen), den Antritt dieses Urlaubs in Zeiten mit Arbeitsausfall im Betrieb zu 
vereinbaren. 
Arbeitnehmer gehen vor. 

 ist aufgrund einer arbeits- 
oder tarifvertraglichen Regelung oder wegen Fehlens einer solchen Regelung nicht 

 

bis zum Ende des Urlaubsjahres einzubringen. 

 

ermeidbarkeit s. FW Kurzarbeitergeld, Ziffer 2.7.2 

 

Ab dem 01.01.2021 ist nicht verplanter Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur 
Vermeidung von Kurzarbeit wieder einzufordern (s. FW Kurzarbeitergeld, Ziffer 2.7.2). 

bisherigen Sonderregelung derzeit nicht erforderlich. 

 

Die notwendigen qualitativen Aspekte sind bei der Anzeigen- und Antragsbearbeitung 
 

  
Abrechnungslisten (insbesondere ist die Angabe der Versicherungsnummer in der 
Abrechnungsliste erforderlich) 

  der Angaben (bei Anzeigen: z.B. zum Beginn der Kurzarbeit und zum 
Zeitpunkt der Vereinbarung der Kurzarbeit mit den Mitarbeitern/-innen / bei den 
Abrechnungslisten z.B. die Angabe der Stunden und der Ist- / Soll Entgelte) 

  

 Einhaltung der Ausschlussfristen 

  und EAKTE. 

 



 

 

 

- und Feiertagen: 

- und Feiertagen nur 
bestehen, wenn die betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an diesen Tagen 

 
verwiesen. Die vorgesehene Diensteinteilung ist nachzuvollziehen, beispielsweise anhand 
von Dienst-  

 

In der Regel wird gleichzeitig mit der Entgeltabrechnung eine Abrechnung des 
 

entgegengenommen werden. 

Arbeitgeber zu korrigieren und bei der AA/dem OS einzureichen. Zur Mitteilung von 
 SGB I verpflichtet. Sofern 

 

Entscheidung mit eingehenden chnet werden. 

105.4 und 105.5)) 

entsprechenden Nachweise nach o.g. FW Kug hat der 

 

Die  

 

 

Aus fachlicher Sicht 
die Zahlung von Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld bei den Mitarbeiter*innen der bisherigen 
KIA-  



 

 

 

Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Situatio

2- bzw. 4-
 

1. 
Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld eine gewisse Routine und 

praktische Erfahrung entwickelt. Dies ist individuell in dezentraler Verantwortung zu 
beurteilen. 

2. Die Anordnungsbefugnis (2- und 4-
 

3. Die  

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die notwendige Eignung, um die 
Anordnungsbefu
wird auf die DA 12.2 der KEBest verwiesen.  

5. 
(Ziffer 1 und 4) erfolgt in dezentraler Verantwortung. 

6. Die Anordnungsbefugten erhalten eine Arbeitsanleitung, die sie bei der 

 

7. 
in Abstim  

 

Den Fachlichen Weisungen zum Kug 

Arbeitsmarkt haben. Sei

kann die Entscheidung schriftlich auf die Bereichs-  

Im Hinblick auf die weiterhin hohe A -
-

  in Ziffer 5 (1) 
RN 5.1, befristet bis 31.12



 

 

 

Altersteilzeitgesetz (KIA) i

der Anzeige obliegt. 

Soweit das Berechtigungskonzept ZERBERUS eine Vergabe der Anerkennungsbefugnis 
ledi

US-
 

 

 

vorgenommen werden, si
Sachverhaltsgleichstellung (vgl. Artikel 5 Verordnung (EG) 883/2004) so zu bewerten, als 

 

gehindert werden, beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld haben. Anders als bei innerdeutschen Sachverhalten ist be

vorlag. 

u versichern, 

Abrechnung des Kug eingereicht wird. Die Betriebe sind im Rahmen der Leistungsberatung 

der Arbeitsausfall angezeigt wird. 

2.9 Erleichterungen Transfergesellschaften  

Mit Information vom 23.03.2020 
 



 

 

 

 

Es bestehen k
werten. 

 

 
4 a SGB III).  

  
 Die Operativen Services  Aufgabengebiet Kurzarbeitergeld  wenden die neuen 

Regelungen an. 

  

4. Info  
 

5. Haushalt  
  

6. Beteiligung  
  

gez.  
Unterschrift  


